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36 Wirtschaftstreuhänder 

Text 

Öffentliche Bestellung – Eintragung 

§ 61. (1) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat über die öffentliche Bestellung eine Urkunde 
auszustellen. 

(2) Die Urkunde über die öffentliche Bestellung für die Ausübung des Wirtschaftstreuhandberufes 
Steuerberater ist erst nach Ablegung des Gelöbnisses auszuhändigen. 

(3) Die Urkunde über die öffentliche Bestellung für die Ausübung des Wirtschaftstreuhandberufes 
Wirtschaftsprüfer ist erst nach Ablegung des Eides auszuhändigen. 

(4) Berufsberechtigte sind von Amts wegen in die Liste der Wirtschaftstreuhänder einzutragen. Die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat jede öffentliche Bestellung im Amtsblatt der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder von Amts wegen zu veröffentlichen. 
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